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JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 31.01.1994

Rechtssatz

Als Verfolgungshandlungen koénnen nur solche Akte der Behdrde gewertet werden, die vor Erlassung des
Straferkenntnisses gesetzt wurden. Die niederschriftliche Einvernahme des Meldungslegers erst nach Erhebung der
Berufung und mit dem Ziel, die mit dieser aufgezeigten Mangel des Verfahrens durch Erlassung eines
Berichtigungsbescheides gemal3 862 Abs. 4 AVG zu korrigieren, stellt keine taugliche Verfolgungshandlung dar.
Stattgabe.

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/avg/paragraf/62
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Oberösterreich 1994/01/31 VwSen-101410/8/Weg/Shn
	JUSLINE Entscheidung


